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ENTWURF 

Verordnung 

über den Bebauungsplan Lokstedt 64 

 

Vom ............. 

 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722, 1731), in Ver-
bindung mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes 
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 13. 
Februar 2015 (HmbGVBl. S. 39), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur 
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), 
zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), in Verbindung mit § 9 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert zuletzt geändert am 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2348), § 81 Ab-
satz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 
(HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert 17. Februar 2016 (HmbGVBl. S. 63)), sowie § 
1, § 2 Absatz 1 und § 3 und der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), wird ver-
ordnet: 

 

§ 1 

 Der Bebauungsplan Lokstedt 64 für den Geltungsbereich zwischen Koppelstraße, (1)
Julius-Vosseler-Straße und Bahnanlagen (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 317) wird fest-
gestellt. 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

Koppelstraße – über die Flurstücke 4809 und 4410 (Julius-Vosseler-Straße) – Süd-
grenze des Flurstücks 3905, über das Flurstück 4429 (Bahnanlage), Westgrenzen 
der Flurstücke 4429, 3873, 5471 und 5470 der Gemarkung Lokstedt, ausschließlich 
des Flurstücks 5218 der Gemarkung Lokstedt. 

 Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die ihm beigegebene Begrün-(2)
dung sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des BauGB 
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 

 Es wird auf Folgendes hingewiesen: (3)

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die zusammenfassende Er-
klärung können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirk-
samt vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erworben werden. 

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, kann ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung 
verlangen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
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die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird. 

3. Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.  

§ 2 

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachstehende Vorschriften:  

1. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen für Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen ausgeschlossen.  

2. In den Mischgebieten sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten 
nach § 6 Absatz 2 Nummer 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fas-
sung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548, 1551), unzulässig. Ausnahmen für Vergnügungsstätten nach § 6 
Absatz 3 BauNVO werden ausgeschlossen.  

3. In den Mischgebieten sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausnahmsweise kön-
nen Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, die der Nahversorgung des Gebie-
tes dienen und mit folgenden nahversorgungsrelevanten Sortimenten im Hauptan-
gebot handeln: 

- Nahrungs- und Genussmittel, 
- Getränke, 
- Drogeriewaren, 
- Kosmetik, Parfümerie, 
- Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 
- Schnittblumen 
- Zeitungen, Zeitschriften. 

4. In dem mit „MI 1“ bezeichneten Mischgebiet sind Wohnnutzungen im Erdgeschoss 
unzulässig.  

5. Auf den mit „(A)“ bezeichneten Flächen des Mischgebiets mit der Bezeichnung 
„MI 2“ sind Wohnnutzungen unzulässig. 

6. In dem mit „MI 2“ bezeichneten Mischgebiet sind Wettbüros unzulässig.  

7. In den Baugebieten sind Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen sind 
auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Ausnahmsweise können in den Mischge-
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bieten oberirdische Stellplätze für den Wirtschaftsverkehr zugelassen werden, wenn 
dadurch die Freiraumqualität und Wohnruhe nicht erheblich beeinträchtigt werden.  

8. In den allgemeinen Wohngebieten sind oberhalb der festgesetzten Vollgeschosse 
weitere Geschosse unzulässig. 

9. In dem mit „MI 1“ bezeichneten Mischgebiet sind Schlafräume zur lärmabgewandten 
Gebäudeseite zu orientieren. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und 
Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Wird an Gebäudeseiten ein Pe-
gel von 70 dB(A) am Tag erreicht oder überschritten, sind vor den Fenstern der zu 
dieser Gebäudeseite orientierten Wohnräume bauliche Schallschutzmaßnahmen in 
Form von verglasten Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder 
vergleichbare Maßnahmen vorzusehen.  

10. In den allgemeinen Wohngebieten und in dem mit „MI 2“ bezeichneten Mischgebiet 
sind durch Anordnung der Baukörper oder durch geeignete Grundrissgestaltung die 
Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern 
eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabge-
wandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Ist eine Orientierung der Schlafräume 
zur lärmabgewandten Gebäudeseite nicht möglich, so ist durch geeignete bauliche 
Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vorbauten 
(zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten), besondere Fensterkonstruktionen 
oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, dass durch diese 
baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es 
ermöglicht, dass in Schlafräumen ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern 
von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche 
Schallschutzmaßnahme in Form von verglasten Vorbauten, muss dieser Innen-
raumpegel bei teilgeöffneten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in Ein-
Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

Ausnahmsweise kann auf die aufgeführten Maßnahmen verzichtet werden, wenn an 
allen Gebäudefassaden die Einhaltung der Grenzwerte der Verkehrslärmschutzver-
ordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert am 18. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 2269) nachgewiesen wird. 

11. In dem mit „MI 1“ bezeichneten Mischgebiet, in dem mit „WA 1“ bezeichneten al l-
gemeinen Wohngebiet sowie auf den mit „(B)“ bezeichneten Flächen des Mischge-
biets mit der Bezeichnung „MI 2“ und des allgemeinen Wohngebiets mit der Be-
zeichnung „WA 2“ ist für einen Außenbereich einer Wohnung entweder durch Orien-
tierung an lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaß-
nahmen wie zum Beispiel verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, 
Wintergärten) mit teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese bauli-
chen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die es er-
möglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von 
kleiner 65 dB(A) erreicht wird. 

12. In den Mischgebieten sind die Aufenthaltsräume von gewerblichen Nutzungen – hier 
insbesondere die Pausen- und Ruheräume – durch geeignete Grundrissgestaltung 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung an den 
vom Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese 
Räume ein ausreichender Schallschutz an Außentüren, Fenstern, Außenwänden 
und Dächern der Gebäude durch bauliche Maßnahmen geschaffen werden. 

13. In den mit „(C)“ bezeichneten Bereichen der Mischgebiete und des mit „WA 2“ be-
zeichneten allgemeinen Wohngebiets ist der Erschütterungsschutz der Gebäude 
durch bauliche oder technische Maßnahmen (zum Beispiel an Wänden, Decken und 
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Fundamenten) so sicherzustellen, dass die Anhaltswerte der DIN 4150 (Erschütte-
rungen im Bauwesen), Teil 2 (Einwirkung auf Menschen in Gebäuden), Tabelle 1 für 
die jeweiligen Baugebiete eingehalten werden. Zusätzlich ist durch die baulichen 
und technischen Maßnahmen zu gewährleisten, dass der sekundäre Luftschall die 
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. 
August 1998 (Gemeinsames Ministerialblatt S. 503), Abschnitt 6.2, nicht überschrei-
tet. 

Bezugsquelle der DIN 4150: Beuth-Verlag GmbH, Berlin; Auslegestelle: Bezirksamt 
Eimsbüttel, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung. 

14. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Freien und Hansestadt Ham-
burg, einen allgemein zugänglichen Geh- und Radweg anzulegen und zu unterhal-
ten. Geringfügige Abweichungen von dem festgesetzten Gehrecht können zugelas-
sen werden. 

15. In den Baugebieten sind mindesten 70 vom Hundert (v. H.) der Vorgartenflächen 
der jeweiligen Grundstücke zu begrünen. 

16. In den allgemeinen Wohngebieten sind je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 
ein kleinkroniger Baum oder für je angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ein 
großkroniger Baum zu pflanzen. 

17. In dem mit „MI 2“ bezeichneten Mischgebiet muss der Durchgrünungsanteil auf den 
jeweiligen Grundstücken mindestens 20 v. H. der Grundstücksfläche betragen. Min-
destens 10 v. H. der Grundstücksflächen sind mit Bäumen und Sträuchern zu be-
pflanzen.  

18. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten Stellplatz ein großkroniger 
Baum anzupflanzen.  

19. In den Baugebieten sind die bis zu 20 Grad flachgeneigten Dachflächen mit einem 
mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu be-
grünen. Ausgenommen sind Flächen für Dachterrassen, für Belichtung oder für die 
Aufnahme technischer Anlagen bis maximal 50 v. H. der Dachfläche. 

20. Die nicht überbauten und nicht für Erschließungswege beanspruchten Flächen von 
Tiefgaragen sind mit einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und zu begrünen. Für anzupflanzende Bäume muss die 
Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrataufbaus im Bereich der Bäume auf ei-
ner Fläche von mindestens 12 m² je Baum mindestens 1 m betragen.  

21. Für die festgesetzten Baum-, Strauch- und Gehölzanpflanzungen sind standortge-
rechte Laubgehölze zu verwenden, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Der 
Stammumfang muss bei kleinkronigen Bäumen mindestens 14 cm und bei großkro-
nigen Bäumen mindestens 18 cm, jeweils gemessen in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den, betragen. Im Kronenbereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche 
von mindestens 12 m² anzulegen und zu begrünen. 

22. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Gehwege und ebenerdige Stellplätze in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Feuerwehrzufahrten 
und -aufstellflächen auf zu begrünenden Flächen sind in vegetationsfähigem Aufbau 
(zum Beispiel Schotterrasen, Rasengittersteine) herzustellen. 

23. Bauliche und technische Anlagen, wie zum Beispiel Drainagen, die zu einer dauer-
haften Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwassers führen, sind unzuläs-
sig. 

24. Tiefgaragen dürfen einschließlich ihrer Überdeckung nicht über die natürliche Ge-
ländeoberfläche herausragen. 
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25. In den Baugebieten sind Standplätze für Abfall- und Sammelbehälter vom öffentli-
chen Straßenraum abzuschirmen und mit Gehölzen in einer Mindestbreite von 1 m 
einzugrünen. 

26. In den Mischgebieten sind Werbeanlagen der Außenwerbung, deren Gegenstand 
Fremdwerbung ist, unzulässig. Werbeanlagen dürfen die Traufkante der Gebäude 
nicht überschreiten.  

§ 3 

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebauungspläne aufgehoben. 


